
  Pratteln, 28. April 2026 

 

Fragestunde:  
Sonderprivatauszug/Schutzkonzepte in Kitas, an Prattler Schulen usw. 
 
«Ein Kita-Gruppenleiter missbraucht Kinder, wechselt während Ermittlungen gegen 
ihn den Job und wiederholt seine Taten». Dieser Vorfall hat mich als 2-fache Mutter 
und 3-faches Grossmami zutiefst erschüttert. Wie kann dies nach all den 
Diskussionen und Sicherheitskonzepten noch passieren?  
 
Auf der Webseite von Pratteln habe ich diesen Abschnitt gefunden: Familien mit 
kleinen Kindern und Schulkindern finden in Pratteln ein breites Spiel- und 
Betreuungsangebot. Spielgruppen, Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Eltern-Kind-
Angebote und eine schulische Tagesstruktur für Primarschülerinnen und 
Primarschüler unterstützen Eltern in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder. 
 
Ein wirklich tolles Angebot – danke dafür! Aber ist auch sichergestellt, dass die 
Kinder, welche den verschiedenen Organisationen anvertraut werden, geschützt 
sind? Stichworte: Sonderprivatauszug, verbindlicher Verhaltenskodex, 
Schutzkonzept, klare Vorgaben! 
 
Dazu meine Fragen: 
 

1. Wird für absolut jede Betreuungsperson / Lehrperson usw. bei Einstellung und 
dann alle 5 Jahre der Sonderprivatauszug eingeholt? 

2. Gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex und klare Vorgaben? 
3. Bestehen in den Organisationen entsprechende Schutzkonzepte? 
4. Werden die internen Abläufe von Zeit zu Zeit von externen Fachpersonen 

überprüft? 
 
 

Danke für die Beantwortung im Voraus. 
 
 
Für die SP-Fraktion 
Signiert Eva Keller-Gachnang 

 
 
PS: Was ist der Sonderprivatauszug: 
Der Sonderprivatauszug gibt Auskunft über Urteile mit Berufs, Tätigkeits- oder Kontaktverboten zum 
Schutz von Minderjährigen oder besonders schutzbedürftigen Personen und kann nur für spezielle  
berufliche oder organisierte Tätigkeiten beantragt werden. 
 
Mehr unter: Bestellung Strafregisterauszug - Sonderprivatauszug 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/sonderprivatauszug_de

